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Zitat von mutterfellbach

Wieso wäre das fatal? Die schriftl. Entschuldigung wäre doch auch nur ein Fresszettel,
den du dann noch verwalten müsstest? Auf Zuruf (auf Initiative des Schülers) selbst
abhaken wäre doch genial!

Ein paar Argumente in hoffentlich absteigender Häufigkeit des Auftretens:

- die entgegennehmende Person muss in dem Moment "empfangsbereit" sein

- eine spätere Nachvollziehbarkeit ist nicht mehr gegeben

- es lügt sich leichter mündlich als schriftlich

Meine Befürchtung ist, dass die Beliebigkeit der Anwesenheit in höheren Klassen, insbesondere
wenn mit G9 irgendwann sehr viele nochmal älter sind, größer wird.
Vermutlich muss man sich dann irgendwann von der auf dem Papier vorhandenen
Schulbesuchspflicht lösen und Unterricht nur noch als Angebot sehen.
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